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Die SVLFG
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ÅUnfallversicherung

ÅKrankenkasse

ÅPflegeversicherung

ÅAlterskasse

Å Arbeitslosenversicherung

Weitreichender Versichertenkreis

Stark eingegrenzter Versicherten-
Kreis (Unternehmer bzw. Familien-
angehörige, Urproduktion, Min-
destgröße)



Rechtsform der SVLFG

Die SVLFG ist eine bundesunmittelbare Körperschaft des 

öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung.
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ÅUnterliegt dem öffentlichen Recht

ÅHoheitliche Aufgaben abgeleitet aus der Staatsgewalt 

ÅTräger ist der Bund (Rechts- und Fachaufsicht, BMEL)

ÅBetraut mit öffentlichen Aufgaben

ÅEigenverantwortliche Mit -Gestaltung (Demokratie)



Sinn einer Berufsgenossenschaft

Å Schadensersatzprinzip

Á Berufsgenossenschaft übernimmt Haftung anstelle des 

Unternehmers (Garantenstellung)

Á Nur Personenschäden

Á Verletzte erhält Leistung direkt von der BG

Á Sicherung des Betriebsfriedens 

Å Basis für alle Unternehmer branchenweit

Á Pflichtversicherung
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ǋUnternehmer
ǋ (ihre im Unternehmen mitarbeitende Partner)*

ǋ (mitarbeitende Familienangehörige)*

ǋ Arbeitnehmer, Saisonarbeitskräfte, Personen, die im Unternehmen 
mithelfen wie vorübergehend Tätige

ǋ Lernende während der beruflichen Aus- und Fortbildung in Betriebsstätten, 
Lehrwerkstätten und ähnlichen Einrichtungen.

Gewerbliche BG: Nur die Arbeitnehmer sind automatisch versichert!

Versicherter Personenkreis

(* Nur im Betrieben der Urproduktion)
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Erste Hilfe    Ausbildung der Ersthelfer (indirekt) 

Prävention:             

mit allen geeigneten Mitteln Verhütung von Arbeitsunfällen

    Berufskrankheiten

    Gesundheitsgefahren

Entschädigung   Verletztengeld / Betriebshilfe 

     Rente / Abfindung

     Sterbegeld

Rehabilitation    medizinische Maßnahmen 
mit allen geeigneten Mitteln  berufliche Wiedereingliederung
    gesellschaftliche Wiedereingliederung

Aufgaben der Unfallversicherung  
SGB VII §1
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Unfallstatistik

95. Betrieblicher Arbeitsschutz



Statistik SVLFG Gartenbau -Dienstleistung
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Fehltritte: 

Stolpern, 

Rutschen, 

Umknicken

 = 3.414



Erkrankungen, die in der

Berufskrankheiten-

verordnung als solche 

aufgeführt sind.

Arbeitsunfall Wegeunfall Berufskrankheit

Unfall im Zusammenhang mit

Betriebstätigkeit einschließlich

Dienstwegen und Dienstfahrten.

Unfall auf dem direkten Weg

von der Wohnung zur Arbeits-

stelle bzw. von der Arbeitsstelle

zur Wohnung.

Versicherungsfall
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Versicherte Tätigkeit - Wegeunfall

Auf unmittelbarem Wege Auf einer Wegabweichung

Nach oder von 

dem Ort der 

Tätigkeit

Zur oder von

der Unterkunft

Nutzung einer 

Fahrgemeinschaft

Unterbringung von

Kindern wegen 

beruflicher Tätigkeit 

der Eltern
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Rechtliche Sicherheit erlangen

- Gefährdungsbeurteilung

- Betriebsanweisung 

- Unterweisung 

135. Betrieblicher Arbeitsschutz



Å Seit 1996 im Arbeitsschutzgesetz

Å Seit 1998 gefordert 

Á Mehr Eigenverantwortung  beim Unternehmer

Á Mehr Gestaltungsspielraum für den Unternehmer

Á Verbesserung der Wirtschaftlichkeit (langfristig)

Á Unterweisung schafft Rechtssicherheit für den Unternehmer

Gefährdungsbeurteilung  
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Betriebsanweisungen
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Betriebsanweisung

Sprachform
Einfach und für jedermann leicht verständlich

Wenn erforderlich auch in unterschiedlichen Sprachen

Umfang
Möglichst nicht mehr als eine DIN A 4 - Seite

Zugänglichkeit
Für alle Versicherten einsehbar durch Aushang

Ablage in einem einsehbaren Sammelordner

Durch persönliche Aushändigung der Anweisungen
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Unterweisung / Einweisung

ÅMind. 1 jährlich 

ÅU18 mind. 2 mal im Jahr

ÅBei neuen Arbeitnehmern 

ÅBei neuen Maschinen

ÅNach einem Unfall / Beinaheunfall

ÅBei gefährlichen Maschinen / Arbeiten

Nie zu früh, oft zu spät!
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Foto J. Dürsel

wiederholen verbindlich

nachfragen



Arbeitsstätten

Arbeitsstätten sind: Orte in Gebäuden oder im Freien, 

die sich auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle 
befinden und die zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind,

ƿzu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang 
haben.

Ausnahme vom Geltungsbereich der ArbStättV besteht für: 

ƿfür Flächen (Wald, Feld, Sonstige) eines land- oder 
forstwirtschaftlichen Betriebs außerhalb seiner bebauten 
Fläche 
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Arbeitsstätten -recht/ -verordnung

 

Die Arbeitsstättenverordnung dient der Sicherheit und 
dem Schutz der Gesundheit der Beschäftigten beim 
Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. 

Der Arbeitgeber, hat dafür zu sorgen, dass von der 
Arbeitsstätte keine Gefährdung für die Beschäftigten 
ausgehen und verbleibende Gefährdungen möglichst 
gering gehalten werden. Quelle: www.baua.de
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Arbeitsstätten

ǋ Bei der prakt. Umsetzung hilft die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR 

ǋ Wo könnten Sie in Ihrem Betrieb eine der Vorschriften brauchen? 

ƿ ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ƿ ASR A1.5/1,2 Fußböden

ƿ ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von 
Gefahrenbereichen

ƿ ASR A2.3 Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

ƿ ASR A4.1 Sanitärräume
   
ƿ  ASR A4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume

ƿ ASR A4.3 Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
  
ƿ  ASR A4.4 Unterkünfte
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Verkehrsweg

ǋ sicher befahrbar gehbar sein 

ǋ Richtige Wahl des Bodenbelags nach ASR 1.5/ ASR 2.3

ǋ Ausreichend breit für innerbetrieblichen Transport.

ǋ Notausgänge müssen frei sein und funktionsfähig

ǋ Ausreichende Beleuchtung

ǋ Gefahrstellen müssen beseitigt werden (Ausbesserung 
beschädigter Bodenbelege)

ǋ Gefahrstellen welche bautechnisch nicht abgestellt werden 
können. Unterweisung . Schwarz Gelbe Schraffur an der 
Gefahrstelle.
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Gefährdung 

Å Stolperfalle Å Lösung?
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Gefährdung 

Å Stolperfalle Å Lösung
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Kennzeichnung von Gefahrenbereichen
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Bewegungsbereich Melkroboter

Prallschutz (Schaumstoff)



Gefährdung

Å Rutschige Böden

Å Lösung: 

Â rutschfeste Bodenbeläge bzw. Stufen

Â Schuhe/Stiefel mit rutschfestem Profil
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- Fußböden gemäß BGR-181) -

Arbeitsräume         Bewertungsgruppe  Verdrängungsraum

und Arbeitsbereiche         der Rutschgefahr  mit Kennzahl

          Richtwerte R 9 - R 13  für das Mindestvolumen

Eingangsbereiche in Gebäuden

Treppen unmittelbar hinter Eingängen

Sozialräume (Toiletten-,Waschräume)

Gemüsekonservenherstellung

Räume, in denen Gemüse

für die Verarbeitung vorbereitet wird

Sterilisierräume

Lagerkeller, Gärkeller bei der 

Nahrungsmittel- und Getränkeherstellung

R 9

R 9

R 10

R 13

R 12

R 11

R 10

V 6

V 4

Rutschklassen - Verkehrswege
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Kennzeichnung
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Höchstbelastung



Kennzeichnung reflektierend
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- Müssen aus Bruch sicherem Glas bestehen z.B. 

Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas

- Bei drehbaren Türen- und Toren: Sicherung gegen Auf- und 

Zuschlagen und aus den Angeln heben.

- Bei durchsichtigen Türen: Kennzeichnung auf Augenhöhe.

- Regelmäßige Prüfung der Sicherheitselemente wie 

Schaftleisten Kontaktschläuche und Lichtschranken mit 

Dokumentation

- Türen am Kühlhaus müssen sich auch von innen öffnen 

lassen.

Türen und Tore
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Ä Kraftbetätigte Türen und Tore: Schutzforderung
Die Bewegung von kraftbetriebenen Türen und Toren darf zu keiner Gefährdung der 

Versicherten führen. 

Die jährlich vorgeschriebene Prüfung gem. BetrSichV ist durchführen zu lassen.

Gefährdung:
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Verkauf-/ Sozialräume 
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- Verkaufseinrichtung muss standsicher sein.
- Schwere Ware muss unten gelagert sein
- Sind Verkehrsweg ausreichend dimensioniert 
- Traglast der Regale beachten
- Rettungswege ausgeschildert und bekannt sein
- Sammelplätze definiert.
- Arbeitsplätze ergonomisch gestalten
- Feuerlöscher und Verbandskasten bekannt gekennzeichnet und 

in ausreichender Anzahl vorhanden sein  





Gartenbau-

Berufsgenossenschaft GW 3Gewächshäuser



auf passgenaues 

Schuhwerk achten,

Stehhilfen nutzen

Anti-Ermüdungsmatten bei langer 

stehender Tätigkeit

Arbeitsplatzgestaltung
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Höhe der Werkbank 



Sanitäranlagen mit Hautschutz
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36Gefahrstoffe_Biostoffe 

https://www.bardusch.com/fileadmin/Germany/Produkte/Berufsbekleidung/teaser/19073_Paseo_Infografik_Bardusch_final.
pdf

https://www.bardusch.com/fileadmin/Germany/Produkte/Berufsbekleidung/teaser/19073_Paseo_Infografik_Bardusch_final.pdf
https://www.bardusch.com/fileadmin/Germany/Produkte/Berufsbekleidung/teaser/19073_Paseo_Infografik_Bardusch_final.pdf
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Brandschutz
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Erste Hilfe
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Erste Hilfe      Schulung? 
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Gefährdung

ǋElektrische Anlagen
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E-check !



Elektrische Anlagen

ǋElektrische Anlagen
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Ä FI-Schutzschalter auf der Baustelle,   in der Arbeitsstätte

Betätigen der Prüftaste mind. 1 x 
monatlich bzw. nach jedem 
Gewitter.

Gefährdung durch Strom
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Leicht erreichbarer Notaus Topfmaschine

Gefährdung
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